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Sachverhalt:
Im Jahr 2022 wurden insgesamt 44.289,00 Euro an 37 Vereine im Rahmen der Richtlinie der Stadt Eschweiler
über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine ausgezahlt. Davon hatten

- 24 Vereine bis zu 100
- 9 Vereine bis zu 200
- 2 Vereinen bis zu 300 und
- 2 Vereine mehr als 300

jugendliche Mitglieder. Insgesamt wurden 3.490 Jugendliche zur Förderung gemeldet.

33 Vereine belegten eine städtische Sportanlage, 4 Vereine betrieben ihren Sport auf nicht städtischen Anlagen.

Entsprechend der vom Rat in seiner Sitzung vom 08.11.2017 beschlossenen Richtlinie der Stadt Eschweiler über
die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine (Vorlagen-Nummer 030/23, Anlage I) erhielten die 4 Vereine,
die nicht in oder auf einer städt. Sportanlage tätig waren, einen Zuschuss in Höhe von 4,00 Euro im Jahr pro
Jugendlichen. Dieses entsprach einer Jahresausgabe in Höhe von 404,00 Euro. Die anderen Vereine erhielten
entsprechend der Richtlinie Zuschüsse gemäß folgender Staffelung:

1 bis 100 Jugendliche 15,00 Euro/Jugendlicher/Jahr
101 bis 300 Jugendliche 10,00 Euro/Jugendlicher/Jahr

ab 301 Jugendliche 5,00 Euro/Jugendlicher/Jahr.

An die Vereine, die maximal 100 jugendliche Mitglieder hatten, wurden 11.775,00 Euro ausgezahlt.
An die Vereine die 101 bis maximal 300 jugendliche Mitglieder hatten, wurden 24.680,00 Euro ausgezahlt.
Die Vereine, mit mehr als 301 jugendlichen Mitgliedern, erhielten 7.430,00 Euro.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Eschweiler vom 09.03.2023 (Vorlagen-Nummer 030/23, Anlage II) wurde die
Trennung der Förderung in städtische und nicht städtische Sportstätten aufgehoben. In diesem Zusammenhang
wurde seitens der Verwaltung auch geprüft, ob die Auszahlung eines einheitlichen Förderbetrags pro
jugendlichem Mitglied sinnvoll sei.

Unter Anwendung der vom Rat der Stadt Eschweiler am 09.03.2023 beschlossenen Richtlinie und der
Mitgliederzahlen des Jahres 2022 hätten zum Beispiel folgende Beträge ausgezahlt werden können:

Bei der Annahme der Förderung in Höhe von 10,00 Euro pro Jugendlichen und Jahr müssten 34.900 Euro an
Fördermitteln ausgezahlt werden.

Bei der Annahme der Förderung in Höhe von 15,00 Euro pro Jugendlichen und Jahr müssten 52.350 Euro an
Fördermitteln ausgezahlt werden.

An Haushaltsmitteln stehen in diesem Jahr 47.000 Euro zur Verfügung. In Abwägung verschiedener Faktoren wie
Nutzungsbeitrag, Trainingskosten, soziale Ausgaben, Fahrten etc. ist die Verwaltung der Meinung, dass die
bisherig angewandte Systematik der Staffelung der Förderung, den Vereinen und der finanziellen Möglichkeit der
Stadt am Ehesten gerecht wird, da die durchschnittlichen Kosten der Vereine pro Kind mit steigender Anzahl der
Kinder sinken (Beispiel: Die Hallen- und Trainingskosten für die Vereine sind bei 20 oder 40 Kindern gleich hoch.
Pro Kopf sind die Kosten bei 40 Kindern aber nur halb so hoch wie bei 20 Kindern) und somit auch eine etwas
geringere Förderung bei hohen Mitgliedszahlen gerechtfertigt ist.

Finanzielle Auswirkungen:
Unter Sachkonto 53118050 „Zuschüsse Verbände und Vereine“, Produkt 084210101, Kostenstelle 40000000
standen 47.000 Euro im Haushalt 2022 zur Verfügung. Für die Jugendförderung wurden 44.289,00 Euro.
ausgezahlt. Weitere 2.566,00 Euro wurde die Aus- und Weiterbildung von weiblichen Übungsleiterinnen,
Sporthelferinnen und Vereinsverantwortlichen gefördert. Insgesamt wurden hier 46.855 Euro verausgabt.
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Personelle Auswirkungen:
Keine

Anlagen:
Anlagen


